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Vorwort

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wird vom Gesetzgeber wegen der gleichzeitigen
Gewinnung von mechanischer Energie und Wärme für Heizzwecke als ein zentraler Bau-
stein für eine nachhaltige Energieversorgung in Deutschland und damit für die Umset-
zung der Energiewende angesehen. Nachdem innerhalb eines Jahres sowohl das KWKG
2016 (Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung vom 21. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2498) und das KWKG 2017 (Gesetz für
die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung vom 21.
Dezember 2016, geändert durch Art. 1 G zur ¾nd. der Bestimmungen zur Stromerzeu-
gung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenversorgung vom 22. Dezember 2016
(BGBl. I S. 3106) in Kraft getreten sind, ist das KWKG als eigener Band V (zuvor war es
Teil von Band II) in den das gesamte Regulierungsrecht erläuternden Berliner Kommen-
tar zum Energierecht aufgenommen worden. Es regelt insbesondere die Förderung der
gasbasierten KWK-Erzeugung, die Flexibilisierung von KWK und die Förderung von
Anlagen der öffentlichen Versorgung.

Nach der neuen Regelung im KWKG 2017 können KWK-Anlagen zwischen 1 und 50
Megawatt nur noch gefördert werden, wenn sie sich erfolgreich in einem Ausschrei-
bungsverfahren durchgesetzt haben. Das Ausschreibungsdesign orientiert sich am EEG
2017 und soll einem freien Wettbewerb zwischen den KWK-Anlagen bewirken. Nach
§ 8c S. 1 KWKG 2017 sind die Ausschreibungsvolumina bis einschließlich 2021 auf 100
MW für 2017 und in den folgenden Jahren auf jeweils 200 MW installierte KWK-Leis-
tung beschränkt. Ab 2022 steht noch ein Vorschlag für die jährlichen Ausschreibungsvo-
lumina der Bundesregierung aus. Eine weitere Neuerung ist die Registrierung von KWK-
Anlagen im neuen Marktstammdatenregister als Zuschlagsvoraussetzung.

Für den Ablauf des Ausschreibungsverfahrens hat das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie am 15. Mai 2017 die KWK-Ausschreibungsverordnung verabschiedet. Mit
dieser Verordnung wird ein Ausschreibungsmodell für KWK-Anlagen mit einer Leistung
von 1 bis 50 MW geschaffen. Die Förderung soll aber weiterhin in Form einer festen
Zuschlagzahlung erfolgen. Beginn der Ausschreibung ist der 1. Dezember 2017. Bei der
Ausschreibung soll auch die Bewerbung von ausländischen KWK-Anlagen aus dem eu-
ropäischen Ausland in einem begrenzten Umfang ermöglicht werden. Das Ausschrei-
bungsmodell richtet sich nach dem Vorbild des EEG 2017 für Onshore-Ausschreibungen.
Die Ausschreibungen werden von der Bundesnetzagentur als ausschreibender Stelle
durchgeführt.

Die bestehende Privilegierung von Bestandsanlagen bei der EEG-Umlage ist von der
Europäischen Kommission nur bis Ende des Jahres 2017 genehmigt worden. Das KWKG
2017 befreit daher Bestandsanlagen in Zukunft dann von der EEG-Umlage, wenn diese
grundlegend erneuert worden sind. Soweit das nicht erfolgt, wird die EEG-Umlage auf
20 % der Umlage begrenzt.

Bei Streitpunkten ist die Einrichtung einer Clearingstelle KWK nach § 32a vorgesehen.
Der Gesetzgeber nimmt hier auf die Regelung im EEG 2017 Bezug.
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Ebenso neu ist eine Begrenzung der KWK-Umlage für Stromspeicher nach § 27b Abs. 1.
Für Strom, der für eine Zwischenspeicherung in einem elektrischen, chemischen, mecha-
nischen oder physikalischen Stromspeicher verbraucht wird, gilt § 61k EEG 2017 ent-
sprechend.

Nach den §§ 18ff. wird für Wärmenetze der vorgegebene Anteil an KWK-Wärme ange-
passt. Die Versorgung von Wärmeabnehmern muss zu mindestens 70 % mit Wärme aus
KWK-Anlagen zusammensetzen oder mindestens zu 50 % mit einer Kombination aus
Wärme aus KWK-Anlagen, Wärme aus Erneuerbaren Energien oder industrieller Ab-
wärme erfolgen.

Allen Autoren sei für ihre anspruchsvolle Mitwirkung herzlich gedankt. Es ist besonders
mühselig, aber auch intellektuell herausfordernd, während eines laufenden Geschäftspro-
zesses, der durch die beihilferechtlichen Entscheidungen der EU-Kommission begleitet
wird, eine 2. Kommentierung erstellen zu müssen. Dies ist trotz dieser Schwierigkeiten
insgesamt gut gelungen. Alle Autoren vertreten in diesem Band ihre persönliche wissen-
schaftliche Überzeugung unabhängig von ihrer beruflichen Einbindung. Mein besonderer
Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen Frau Ebru Tuncel und Frau Sophia Steffensen, die die
Entstehungsgeschichte des Kommentars bis zur Fertigstellung organisatorisch und redak-
tionell mit großer Gewissenhaftigkeit betreut haben.

Berlin, im September 2017 Franz Jürgen Säcker
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